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RS OGH 1982/6/29 10Os79/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1982

Norm

StGB §16 Abs1 F

Rechtssatz

Strafbefreiender Rücktritt nach gelungener Bestimmung nur dann, wenn es dem Anstifter gelingt, den Angestifteten zu

einem vollständigen Abstehen vom Tatentschluß (und nicht nur zur Aufgabe eines singulären Ausführungsversuchs) zu

veranlassen.
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